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I. Allgemeines: 
– Neben den Vorsatzdelikten bilden die Fahrlässigkeitsdelikte die zweite große Deliktsgruppe im Strafrecht. 
– Das zentrale Merkmal des Fahrlässigkeitsdeliktes ist das Vorliegen eines Verstoßes gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. 

Dabei wird eine zweistufige Prüfung vorgenommen. Als erstes muss festgestellt werden, ob der Täter überhaupt eine objektive Sorg-
faltspflicht verletzt hat. Danach muss geprüft werden, ob ihm diese Pflichtverletzung auch individuell zum Vorwurf gemacht werden 
kann. Während die klassische Lehre beide Elemente im Rahmen der Schuld prüfte, sah eine spätere Lehre die (objektive) Einhaltung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt als Rechtfertigungsgrund an. Die heute herrschende Lehre prüft die Verletzung der objektiv 
erforderlichen Sorgfalt als Tatbestandsmerkmal, während sie die individuelle Sorgfaltspflichtverletzung im Rahmen der Schuld an-
siedelt. 

– Fahrlässigkeit ist nur dann strafbar, wenn dies ausdrücklich gesetzlich normiert ist (vgl. § 15 StGB). 
– Eine gesetzliche Definition der Fahrlässigkeit gibt es nicht (vgl. aber § 276 BGB). 
– Bei den Fahrlässigkeitsdelikten gibt es keinen Versuch. 
– Bei den Fahrlässigkeitsdelikten ist eine Teilnahme ausgeschlossen (denn die §§ 26, 27 StGB erfordern eine vorsätzlich begangene 

Haupttat). Auch eine fahrlässige Teilnahme ist nicht strafbar (denn die §§ 26, 27 StGB erfordern ein vorsätzliches Bestimmen oder 
Fördern). 

– Es gibt mangels bewussten und gewollten Zusammenwirkens auch keine Mittäterschaft (neuerdings str.). Möglich hingegen ist eine 
Nebentäterschaft. 

– Möglich ist eine Strafbarkeit wegen fahrlässigen Unterlassens. 

II. Formen der Fahrlässigkeit: Es existieren zwei Formen der Fahrlässigkeit: 
1. Unbewusste Fahrlässigkeit: Täter lässt diejenige Sorgfalt außer Acht, zu der er nach den Umständen (objektiv) und nach seinen 

persönlichen Verhältnissen (subjektiv) verpflichtet und fähig ist und verwirklicht infolgedessen den Tatbestand, ohne dies zu erken-
nen. 

2. Bewusste Fahrlässigkeit: Täter hält es für möglich, dass er den gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, er vertraut jedoch pflichtwid-
rig (objektiv) und vorwerfbar (subjektiv) darauf, dass er ihn nicht verwirklichen werde (Problem: Abgrenzung zum bedingten Vor-
satz). 

III. Aufbau des Fahrlässigkeitsdeliktes 
1. Tatbestand 

a) Handlung (Tun oder Unterlassen) 
b) Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges (bei Erfolgsdelikten) 
c) Kausalität: Die vom Täter vorgenommene Handlung muss für den Erfolgseintritt ursächlich sein 
d) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung = Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (Begrenzung durch den Vertrauens-

grundsatz) 
e) Pflichtwidrigkeitszusammenhang (als spezielle Ausprägung der objektiven Zurechnung): Gerade die Verletzung der Sorgfalts-

pflicht muss für den Erfolgseintritt ursächlich sein. Sie scheidet aus bei: 
–  Rechtmäßigem Alternativverhalten (Erfolg wäre auch bei pflichtgemäßem Verhalten eingetreten) 
–  Schutzzweck der Norm (die verletzte Sorgfaltsnorm soll nicht diesen konkreten Erfolg verhindern) 
–  Vorsätzliche Selbstgefährdung des Opfers 
–  Eigenverantwortliches Dazwischentreten eines Dritten 

f) Objektive Voraussehbarkeit des Erfolges (entspricht den atypischen Kausalverläufen beim Vorsatzdelikt) 
g) Objektive Vermeidbarkeit des Erfolges 
h) Einen subjektiven Tatbestand kennt das Fahrlässigkeitsdelikt nach h.M. nicht. Hier kann man höchstens zwischen der be-

wussten und der unbewussten Fahrlässigkeit unterscheiden; dies ist im Hinblick auf die Strafbarkeit jedoch irrelevant. 
2. Rechtswidrigkeit: keine Besonderheiten; bei Fahrlässigkeitsdelikten wird jedoch teilweise das erlaubte Risiko hier geprüft (h.M. 

prüft dies bei der Sorgfaltspflichtverletzung bzw. bei der objektiven Zurechnung).  
3. Schuld 

a) Schuldfähigkeit 
b) Fehlen von Entschuldigungsgründen 
c) Potentielles Unrechtsbewusstsein (Möglichkeit der Unrechtseinsicht) 
d) Subjektive Sorgfaltspflichtwidrigkeit (hier auch zu beachten: Übernahmeverschulden) 

–  Individuelle Vorhersehbarkeit und individuelle Vermeidbarkeit des Erfolges 
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